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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Anwendung des BFH-Urteils vom 5. Oktober 1977, BStBl II 1978 S. 50 
für Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung; Änderung der 
Verwaltungsauffassung 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in einem Schreiben vom 15. 
April 2025 zur Anwendung des BFH-Urteils vom 5. Oktober 1977, BStBl II 1978 S. 
50 für Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Stellung genommen. 
(Änderung der Verwaltungsauffassung) 

Hintergrund 

Mit Urteil vom 5.10.1977 hat der BFH entschieden, dass Schiffe auf hoher See als 
schwimmende Gebietsteile des Staates anzusehen sind, dessen Flagge sie 
führen. 

Dazu führt das BMF aus: 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist das Urteil des 
Bundesfinanzhofs über den entschiedenen Einzelfall hinaus insoweit nicht mehr 
anzuwenden, als dass für die Zwecke der Anwendung eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) Schiffe auf hoher See als 
schwimmende Gebietsteile des Staates anzusehen sind, dessen Flagge 
sie führen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung stellen – in Übereinstimmung 
mit der geltenden völkerrechtlichen Sichtweise – Schiffe auf hoher See 
abkommensrechtlich kein Staats- oder Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats dar. 
Dies gilt nicht, wenn ein anzuwendendes DBA eine hiervon abweichende 
Bestimmung enthält, beispielsweise, wenn sich nach dem Wortlaut 
des anzuwendenden DBA der Geltungsbereich des DBA und des innerstaatlichen 
Steuerrechts entsprechen. Stellt ein DBA für die Definition des Vertragsstaats 
Bundesrepublik Deutschland in geographischer Hinsicht auf den „Geltungsbereich 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ ab, ist davon 
auszugehen, dass hiermit das Staatsgebiet gemeint ist.  

Hiervon unberührt bestimmt sich in Übereinstimmung mit dem Seevölkerrecht 
die Staatsangehörigkeit eines Schiffes sowie das auf einem Schiff geltende 
Rechtsregime anhand von dessen Beflaggung. 

Enthält ein DBA eine dem Artikel 15 Absatz 3 OECD- Musterabkommen 2014 
(OECD-MA) entsprechende Bestimmung, können Einkünfte aus unselbständiger 
Arbeit des Bordpersonals von Seeschiffen, die im internationalen Verkehr 
betrieben werden, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Geschäftsleitung des die Schifffahrt betreibenden Unternehmens 
befindet. Enthält ein DBA eine dem Artikel 15 Absatz 3 OECDMA 2017 
entsprechende Bestimmung, steht das Besteuerungsrecht für Einkünfte 
aus unselbständiger Arbeit des Bordpersonals von Schiffen, die im internationalen 
Verkehr betrieben werden, ausschließlich dem Ansässigkeitsstaat zu. 
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Enthält ein DBA keine dem Artikel 15 Absatz 3 OECD-MA 2014/2017 
entsprechende oder vergleichbare Bestimmung, richtet sich die Aufteilung der 
Besteuerungsrechte an Einkünften aus unselbständiger Arbeit des Bordpersonals 
von Schiffen nach den allgemeinen Bestimmungen entsprechend Artikel 15 
Absatz 1 und 2 OECD-MA (vgl. Textziffer 3 und 4 des BMF-Schreibens vom 12. 
Dezember 2023, BStBl I S. 2179). Eine Arbeitsausübung an Bord eines Schiffes 
auf hoher See ist – abgesehen von Fällen, in denen das anzuwendende DBA 
eine insoweit abweichende Bestimmung enthält – nicht mehr als Arbeitsausübung 
in dem (Vertrags-)Staat anzusehen, dessen Flagge das Schiff führt. Das 
Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaats wird insoweit nicht eingeschränkt. 
Bezüglich der Ermittlung des steuerpflichtigen bzw. steuerfreien Arbeitslohns wird 
auf Textziffer 5 des BMF-Schreibens vom 12. Dezember 2023, BStBl I S. 2179 
verwiesen, wobei Arbeitstage, an denen die Tätigkeit auf einem Schiff auf hoher 
See ausgeübt wird, keine Arbeitstage im anderen Staat (Tätigkeitsstaat) 
darstellen. Gegebenenfalls kann in einem Sachverhalt, der mehr als ein DBA 
betrifft, das Besteuerungsrecht des Ansässigkeitsstaats durch ein weiteres DBA 
beschränkt werden, welches eine dem Artikel 15 Absatz 3 OECD-MA 
2014 entsprechende oder vergleichbare Bestimmung enthält, und danach 
demjenigen Vertragsstaat ein Besteuerungsrecht zustehen, in dem sich der Ort 
der tatsächlichen Geschäftsleitung des die Schifffahrt betreibenden 
Unternehmens befindet bzw. in dem dieses Unternehmen ansässig ist. 

Hinweis 
Um gegebenenfalls im Einzelfall eintretende Härten abzumildern, ist die 
geänderte Verwaltungsauffassung erstmals für Veranlagungszeiträume sowie 
Lohnzahlungszeiträume anzuwenden, die mit Ablauf des 31. Dezember 2025 
beginnen. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 15. April 2025, IV B 2 - S 1301/01408/007/001.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-15-flaggenstaat.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 24. April 2025 

 
 
Ein einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft 
gewährtes Gesellschafterdarlehen ist steuerrechtlich insoweit nicht 
anzuerkennen, als die Darlehensverbindlichkeit der Gesellschaft 
ihrem Gesellschafter nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 der Abgabenordnung 
steuerrechtlich zuzurechnen ist. Das Darlehensverhältnis führt in 
diesem Umfang weder beim Darlehensnehmer zu abzugsfähigen 
Werbungskosten noch beim Darlehensgeber zu Einnahmen aus 
Kapitalvermögen, sondern ist als eine steuerneutrale Einlage zu 
behandeln. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
Eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes liegt auch dann vor, wenn 
die Organträger-Personengesellschaft ausschließlich als 
geschäftsleitende Holding tätig ist. Konzerninterne entgeltliche 
Dienstleistungen oder andere zusätzliche gewerbliche Aktivitäten 
sind in einem solchen Fall nicht erforderlich. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
Soweit § 8b Abs. 3 Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes mit der 
Rechtsfolge einer Verhinderung einer Einkommensminderung 
(hier: Teilwertabschreibung auf eine Darlehensforderung) 
tatbestandlich an eine Darlehensgewährung durch einen 
Gesellschafter, der zu mehr als 25 % unmittelbar oder mittelbar am 
Grund- oder Stammkapital der darlehensnehmenden Körperschaft 
beteiligt ist, anknüpft, ist bei Darlehensgewährung durch eine 
vermögensverwaltende KG als Allein-Gesellschafterin 
("zwischengeschaltete vermögensverwaltende KG"), an der 
Körperschaftsteuersubjekte beteiligt sind, nicht auf die 
Beteiligungsquote der KG, sondern jeweils auf die 
durchgerechneten Beteiligungsquoten der einzelnen 
Körperschaftsteuersubjekte abzustellen. 
Zum Urteil 
 

Urteil I R 19/21: 
Steuerrechtliche 
Behandlung eines einer 
vermögens-
verwaltenden 
Personengesellschaft 
gewährten 
Gesellschafter-
darlehens 
 
 
27. November 2024 
 

Urteil I R 23/21: 
Geschäftsleitende 
Holding-
Personengesellschaft 
als Organträgerin 
 
 
 
 
 
27. November 2024 
 

 

 Urteil I R 21/22: 
Anwendung des § 8b 
Abs. 3 Satz 4 KStG bei 
Darlehensgewährung 
durch 
zwischengeschaltete 
vermögens-
verwaltende KG 
 
 
 
27. November 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520093/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520091/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520091/
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Das für eine Nichtigkeitsfeststellungsklage gegen eine 
Prüfungsanordnung erforderliche besondere 
Feststellungsinteresse im Sinne von § 41 Abs. 1 der 
Finanzgerichtsordnung fehlt, wenn die Prüfungsergebnisse bereits 
bescheidmäßig umgesetzt worden sind. Dies gilt auch, wenn die 
Umsetzung der Prüfungsergebnisse in mehreren Bescheiden 
unterschiedlicher Finanzbehörden erfolgt ist. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
Unter einer für die Anfallsberechtigung im Sinne von § 15 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 des Außensteuergesetzes (AStG) erforderlichen 
gesicherten Rechtsposition ist die bei objektiver Betrachtungsweise 
bestehende begründete Aussicht eines Steuerpflichtigen zu 
verstehen, im Fall der Liquidation der Stiftung Auskehrungen zu 
erhalten. Die Beurteilung, ob ein Steuerpflichtiger als 
anfallsberechtigt anzusehen ist, erfolgt nach dem Prinzip der 
veranlagungszeitraumbezogenen Besteuerung. Zur Abwendung 
eines Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit ist es wegen des 
Anwendungsvorrangs des Unionsrechts für die Anwendung von § 
15 Abs. 6 AStG unschädlich, wenn die Familienstiftung 
Geschäftsleitung oder Sitz nicht in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, sondern in einem 
Drittstaat hat. 
Für die Beurteilung, ob das Stiftungsvermögen gemäß § 15 Abs. 6 
Nr. 1 AStG der Verfügungsmacht der in Abs. 2 und 3 genannten 
Personen "rechtlich und tatsächlich" entzogen ist, kommt es 
ausschließlich auf die Zivilrechtslage an. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
Der sich aus dem Unionsrecht entsprechend dem Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union Reemtsma 
Cigarettenfabriken vom 15.03.2007 - C-35/05, EU:C:2007:167 
ergebende Direktanspruch setzt voraus, dass eine Steuer in einer 
Rechnung für eine ‑‑bereits erbrachte oder noch zu erbringende‑‑ 
Leistung zu Unrecht gesondert ausgewiesen wurde. 
 
Zum Beschluss 
 
 

Urteil IX R 30/32: Kein 
Feststellungs-
interesse gegen eine 
Prüfungsanordnung 
 
 
 
 
 
11. März 2025 
 

 

 Urteil IX R 32/22: 
Zurechnungsbesteuer
ung bei ausländischen 
Familienstiftungen 
und Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrs-
freiheit 
 
 
 
3. Dezember 2024 
 

 

 

Beschluss V R 11/23: 
Reemtsma-
Direktanspruch 
 
 
 
 
 
5. Dezember 2024 
 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520090/
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Die Lieferung einer Waschkommode, die sich aus einer (ohne 
Recht zum Vorsteuerabzug von einer Privatperson erworbenen) 
Kommode und aus (mit Recht zum Vorsteuerabzug erworbenen) 
Sanitärgegenständen (Waschbecken, Armaturen et cetera) 
zusammensetzt, unterliegt nicht der Differenzbesteuerung, weil der 
Liefergegenstand teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt hat 
(Anschluss an das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 
Bawaria Motors vom 19.07.2012 - C-160/11, EU:C:2012:492). 
 
 
 
 
Zum Urteil 
 
 

Rechtsprechung im Blog 
 

Keine Arbeitgebereigenschaft einer Betriebsstätte nach Abkommensrecht 
Die ausländische Betriebsstätte einer im Inland ansässigen rechtlich 
selbständigen Person kann nicht Arbeitgeber im Sinne der Art. 14 Abs. 2 Buchst. 
b DBA-Niederlande 2012/2016, DBA-Japan 2015, DBA-Großbritannien 
2010/2014, DBA-Spanien 2011, DBA-Australien 2015, DBA-Irland 2011/2014; Art. 
15 Abs. 2 Nr. 2 DBA-Belgien 1967/2010; Art. 15 Abs. 2 Buchst. b DBA-Schweiz 
1971/2010, DBA-Italien 1989, DBA-Dänemark 1995, DBA-Kanada 2001, DBA-
Singapur 2004, DBA-Norwegen 1991/2013; Art. XI Abs. 3 Buchst. b DBA-
Griechenland 1966 und Art. 13 Abs. 4 Nr. 2 DBA-Frankreich 1959/2015 sein. Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die in Deutschland ansässige Klägerin wird in der Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft betrieben und ist über Zweigniederlassungen weltweit tätig. 
Die in den Auslandsniederlassungen tätigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hatten ihren Wohnsitz jeweils im Beschäftigungsstaat. In 
unregelmäßigen zeitlichen Abständen kamen sie für kurzfristige Dienstreisen z. B. 
zu Schulungen oder Projektarbeiten zum Stammhaus nach Deutschland. 
Diese Inlandsdienstreisen nahmen sie im Interesse der jeweiligen 
Auslandszweigniederlassung vor, die neben der kompletten Tätigkeitsvergütung 
auch die anfallenden Reisekosten trug. Die gesamten mit der Tätigkeit dieser 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbundenen Kosten erfasste die jeweilige 
Auslandsniederlassung in ihrer Buchführung. Das deutsche Stammhaus 
erstattete diese Kosten weder ganz noch teilweise. 
Das beklagte Finanzamt nahm bei der Klägerin als inländischer Arbeitgeberin 
gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) einen 
Lohnsteuerabzug von dem auf die Inlandsdienstreisen entfallenden Arbeitslohn 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer ausländischen Betriebsstätten vor. 
Die Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 

Urteil XI R 9/23: Keine 
Differenzbesteuerung 
bei anteiligem Recht 
zum Vorsteuerabzug 
am Liefergegenstand 
 
 
 
11. Dezember 2024 
 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520099/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520099/
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Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Das Finanzgericht hat zutreffend entschieden, dass die Klägerin die Lohnsteuer, 
die auf die Vergütungen ihrer Arbeitnehmer aus den ausländischen 
Zweigniederlassungen für deren im Streitzeitraum durchgeführte 
Inlandsdienstreisen entfällt, zu Recht einbehalten und angemeldet hat. 
Die in ihrem jeweiligen Beschäftigungsstaat wohnhaften Arbeitnehmer der 
Klägerin sind in Deutschland mit dem für ihre Tätigkeit in Deutschland bezogenen 
Arbeitslohn beschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 4, § 19 Abs. 1 und § 49 Abs. 1 
Nr. 4 Buchst. a EStG). 
Die Klägerin ist, was zwischen den Beteiligten zu Recht nicht streitig ist, nach 
dem nationalen (Lohn-)Steuerrecht als inländische Arbeitgeberin (§ 38 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG) zum Einbehalt (§ 38 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1, § 39b EStG) 
und zur Anmeldung der Lohnsteuer (§ 41a EStG) hinsichtlich der Vergütung 
verpflichtet, die auf die inländischen Dienstreisen der im Ausland ansässigen 
Arbeitnehmer entfällt. 
Die Klägerin durfte für den Streitzeitraum nach den im Streitfall einschlägigen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) nicht von der Anmeldung der Lohnsteuer 
absehen. Denn das Besteuerungsrecht steht auch nach den maßgeblichen DBA-
Regelungen Deutschland als Tätigkeitsstaat zu. 
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH kann Arbeitgeber im Sinne des 
Abkommensrechts -anders als grundsätzlich im nationalen (Lohn-)Steuerrecht (s. 
BFH-Urteil vom 24.03.1999 - I R 64/98, BStBl II 2000, 41)- nicht nur der 
zivilrechtliche Arbeitgeber, sondern auch eine andere natürliche oder juristische 
Person sein, die die Vergütung für die ihr geleistete nichtselbständige Arbeit 
wirtschaftlich trägt. 
Eine Betriebsstätte kann aber, wie das Finanzgericht zutreffend entschieden hat, 
bereits dem Grunde nach nicht Arbeitgeber im Sinne des Abkommensrechts sein. 
Abkommensrechtlich kommt als Arbeitgeber nur eine Person in Betracht, die im 
Sinne des entsprechenden Abkommens die Fähigkeit besitzt, in einem der beiden 
Vertragsstaaten ansässig zu sein. 
Eine Betriebsstätte kann jedoch nicht ansässig sein, weshalb die inländische 
Betriebsstätte einer im Ausland ansässigen Person auch nicht Arbeitgeber sein 
kann. 
Dies folgt schon aus dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 2 Buchst. c DBA-Niederlande 
2012/2016, DBA-Japan 2015, DBA-Großbritannien 2010/2014, DBA-Spanien 
2011, DBA-Australien 2015, DBA-Irland 2011/2014; Art. 15 Abs. 2 Nr. 3 DBA-
Belgien 1967/2010; Art. 15 Abs. 2 Buchst. c DBA-Schweiz 1971/2010, DBA-
Italien 1989, DBA-Dänemark 1995, DBA-Kanada 2001, DBA-Singapur 2004, 
DBA-Norwegen 1991/2013; Art. XI Abs. 3 Buchst. c DBA-Griechenland 1966 und 
Art. 13 Abs. 4 Nr. 3 DBA-Frankreich 1959/2015, der ausschließt, den 
abkommensrechtlichen Arbeitgeberbegriff mit dem Begriff der Betriebsstätte 
gleichzusetzen. 
Dieser Auslegung steht auch der sogenannte Authorised OECD Approach (AOA) 
nicht entgegen. 
Diese Auslegung des abkommensrechtlichen Arbeitgeberbegriffs verstößt auch 
nicht gegen Unionsrecht. 
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 12. Dezember 2024 (VI R 25/22), veröffentlicht am 17. April 
2025; siehe auch die im Wesentlichen inhaltsgleichen Urteile VI R 26/22 und VI R 
27/22. 
 
Kein Werbungskostenabzug bei Umzug des Steuerpflichtigen wegen 
Einrichtung eines Arbeitszimmers 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für einen Umzug in eine andere Wohnung, 
um dort (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, nicht als Werbungskosten 
abzugsfähig sind. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige –wie in Zeiten 
der Corona-Pandemie– (zwangsweise) zum Arbeiten im häuslichen Bereich 
angehalten ist oder durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Familienleben zu 
vereinbaren sucht. 
Sachverhalt 
Die berufstätigen Kläger lebten mit ihrer Tochter in einer 3-Zimmer-Wohnung und 
arbeiteten nur in Ausnahmefällen im Homeoffice. Ab März des Streitjahres 2020 –
zunächst bedingt durch die Corona Pandemie– arbeiteten die Kläger 
überwiegend im Homeoffice, dort im Wesentlichen im Wohn-/Esszimmer. Ab Mai 
2020 zogen sie in eine 5-Zimmer-Wohnung, in der sie zwei Zimmer als häusliches 
Arbeitszimmer einrichteten und nutzten. Den Aufwand für die Nutzung der 
Arbeitszimmer und die Kosten für den Umzug in die neue Wohnung machten sie 
als Werbungskosten geltend. 
Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen für die Arbeitszimmer an, mangels 
beruflicher Veranlassung lehnte es den Abzug der Kosten für den Umzug jedoch 
ab. 
Demgegenüber bejahte das Finanzgericht Hamburg den Werbungskostenabzug 
auch für die Umzugskosten und gab der Klage insoweit statt (siehe 
unseren Blogbeitrag). Der Umzug in die größere Wohnung sei beruflich 
veranlasst gewesen, da er zu einer wesentlichen Erleichterung der 
Arbeitsbedingungen der Kläger geführt habe. Beide verfügten nunmehr über ein 
eigenes Arbeitszimmer und könnten deshalb auch im Homeoffice ihrer beruflichen 
Tätigkeit ungestört nachgehen. 
Entscheidung des BFH 
Dem folgte der BFH nicht und bestätigte die ablehnende Entscheidung des 
Finanzamts. Er stellte maßgeblich darauf ab, dass die Wohnung grundsätzlich 
dem privaten Lebensbereich zuzurechnen sei, die Kosten für einen Wechsel der 
Wohnung daher regelmäßig zu den steuerlich nicht abziehbaren Kosten der 
Lebensführung (§ 12 Nr. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes) zählten. 
Etwas anderes gelte nur, wenn die berufliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen den 
entscheidenden Grund für den Wohnungswechsel dargestellt und private 
Umstände hierfür eine allenfalls ganz untergeordnete Rolle gespielt haben. Dies 
sei nur aufgrund außerhalb der Wohnung liegender Umstände zu bejahen, etwa 
wenn der Umzug Folge eines Arbeitsplatzwechsels gewesen sei oder die für die 
täglichen Fahrten zur Arbeitsstätte benötigte Zeit sich durch den Umzug um 
mindestens eine Stunde täglich vermindert habe. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550054/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550055/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/238921/umzugskosten-als-werbungskosten/
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Die Möglichkeit in der neuen Wohnung (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, 
genüge zur Begründung einer beruflichen Veranlassung des Umzugs nicht. Es 
fehle insoweit an einem objektiven Kriterium, welches nicht auch durch die private 
Wohnsituation jedenfalls mitveranlasst sei. Die Wahl einer Wohnung, 
insbesondere deren Lage, Größe, Zuschnitt und Nutzung, sei vielmehr vom 
Geschmack, den Lebensgewohnheiten, den zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mitteln, der familiären Situation und anderen privat bestimmten 
Vorentscheidungen des Steuerpflichtigen abhängig. 
Daran ändert auch die zunehmende Akzeptanz von Homeoffice, Tele- und 
sogenannter Remote-Arbeit (ortsunabhängiges/mobiles Arbeiten) nichts. Die 
Entscheidung, in der neuen, größeren Wohnung (erstmals) ein Zimmer als 
Arbeitszimmer zu nutzen oder die Berufstätigkeit im privaten Lebensbereich 
(weiterhin) in einer "Arbeitsecke" auszuüben, beruhe auch in Zeiten einer 
gewandelten Arbeitswelt nicht auf nahezu ausschließlich objektiven beruflichen 
Kriterien. 
Dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige über keinen anderen 
(außerhäuslichen) Arbeitsplatz verfüge, oder er durch die Arbeit im Homeoffice 
Berufs- und Familienleben zu vereinbaren suche. Die berufliche Veranlassung 
des Umzugs könne schließlich auch nicht darauf gestützt werden, dass –wie 
vorliegend– der Aufwand für die Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers als 
Werbungskosten abzugsfähig sei. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 5. Februar 2025 (VI R 3/23), veröffentlicht am 17. April 2025, 
vgl. die Pressemitteilung 024/25. 
 

Business Meldungen 
 
Die neue Heavy-Duty Vehicles Verordnung: Diese Vorgaben sind bei der 
Beschaffung von Bussen und Verkehrsleistungen zu beachten 
 
Mit der Verordnung (EU) 2024/1610, auch bekannt als Heavy-Duty Vehicles 
Verordnung (HDV-Verordnung), hat der europäische Gesetzgeber neue 
Regelungen zur Beschaffung von emissionsfreien Stadtbussen und zur Vergabe 
von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen über Verkehrsleistungen mit solchen 
Bussen eingeführt. Die Verordnung wurde am 6. Juni 2024 im Amtsblatt der 
Europäischen Union verkündet und gilt für alle Beschaffungsverfahren, die seit 
dem 1. Juli 2024 eingeleitet wurden. Neben diesen von öffentlichen 
Auftraggebern zu beachtenden Regelungen enthält die Verordnung auch an 
Fahrzeughersteller adressierte Regelungen über CO2-Zielwerte der 
Fahrzeugflotte des jeweiligen Herstellers. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520079/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/kein-werbungskostenabzug-bei-umzug-des-steuerpflichtigen-wegen-einrichtung-eines-arbeitszimmers/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248570/die-neue-heavy-duty-vehicles-verordnung-diese-vorgaben-sind-bei-der-beschaffung-von-bussen-und-verkehrsleistungen-zu-beachten/
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E-MAIL SENDEN 
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ZUM SEMINAR 

  
Jahreskonferenz energieintensive 
Unternehmen 2025 
Düsseldorf, 08.05.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/EnergyandClimate
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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